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GESCHICHTE DER HOSPIZBEWEGUNG 1.5A

Hospize, also Herbergen, in denen Menschen gepflegt und bis zu ihrem Tod versorgt wurden, gab es schon 
in der antiken Welt der Griechen und Römer. Mit Beginn des Christentums nahmen auch einzelne Klöster 
Kranke und Sterbende auf. Ab dem 4. Jahrhundert zählte die Sorge für Kranke und Sterbende zu den Werken 
der Barmherzigkeit und war damit eine Aufgabe verschiedener Orden. Im Mittelalter entstanden entlang der 
Pilgerrouten zahlreiche Hospize. Sie boten nicht nur Schutz für Reisende, sondern sorgten auch für Kranke und 
Sterbende. In der Zeit der Kreuzzüge gründeten sich Pflegeorden wie die Malteser und Johanniter sowie Laien-
gemeinschaften wie die Beginen.

1443 wurde in Beaune das Hospiz „Hotel Dieu“ gegründet. Apotheke, Kapelle, Küche und Krankensäle standen 
den hingebungsvoll pflegenden Soeurs hospitalieres zur Verfügung. In den folgenden Jahrhunderten entstanden 
religiöse Pflegeorden wie die Kamillianer und der Orden der barmherzigen Brüder, die sich ebenfalls der Pflege 
von Todkranken und Sterbenden widmeten. Auch weibliche Pflegeorden wie die Kommunität der Damen der 
christlichen Liebe, Fille de la Charité, gründeten sich. Sie waren die Vorläufer der späteren organisierten und 
professionellen Pflege. Eine erste Zusammenstellung der zahlreichen ärztlichen Fallberichte über die damals 
mögliche palliative Versorgung wurde in einer Monografie zusammengefasst, der „Cura palliativa1“.

1842 errichtete die Französin Jeanne Garnier in Lyon ein Haus für Sterbende, das sie Calvaire (französisch für 
Leidensweg) nennt. Dort sollen Menschen Beistand und Beherbergung für ihren letzten Weg erhalten. Jeanne 
Garnier soll auch den Begriff „Hospiz“ erstmals im Zusammenhang mit der Betreuung Sterbender verwendet 
haben. Ein ähnliches Haus gründeten 1879 irische Nonnen, 1899 eröffnete in New York das „Calvary Hospital“, 
das mittellosen Menschen mit unheilbaren Krankheiten bis heute hilft. Außerdem entstanden im 19. Jahrhun-
dert u. a. in Dublin, Lyon und London bereits mehrere stationäre Einrichtungen zur palliativen Versorgung von 
Todkranken und Sterbenden.

Mit den gewaltigen Fortschritten in der Medizin, durch die Krankheiten diagnostiziert und geheilt werden 
konnten, lag im letzten Jahrhundert der Focus immer mehr auf der Heilung und Erhaltung des Lebens. Sterben 
und Tod wurden tabuisiert und mehr und mehr in die Krankenhäuser verlegt. Viele Ärzte hatten das Ziel, den 
Tod immer weiter hinauszuschieben. Sie erlebten den Tod als persönliche Niederlage ihrer ärztlichen Kunst. 
Wer nicht mehr kurativ behandelt werden konnte, war austherapiert und starb oft einsam im Bad oder einer 
Abstellkammer des Krankenhauses.

Das wollte die englische Krankenschwester, Sozialarbeiterin und Ärztin Cicely Saunders grundlegend ändern2. 
Während ihrer Arbeit mit unheilbar an Krebs erkrankten Menschen gelangte sie zu der Überzeugung, dass Ster-
bende eine ganzheitliche Betreuung benötigen. Sie gründete deshalb 1967 das St. Christopher’s Hospice, in dem 
unheilbar kranke und sterbende Menschen nicht nur eine spezialisierte ärztliche Behandlung und pflegerische 
Betreuung, sondern auch emotionale, spirituelle und soziale Unterstützung erhielten.

Der über ihre Arbeit gedrehte Film „Noch 16 Tage – Eine Sterbeklinik in London“ aus dem Jahr 1971 löste in 
Deutschland eine sehr kontroverse Diskussion aus, einige fürchteten eine Gettoisierung der Sterbenden und 
eine totale Überforderung des Pflegepersonals, andere nahem die Gedanken von Saunders auf und begannen 
eigene Hospizinitiativen zu gründen. So entstand als Gegenbewegung zur Tabuisierung von Sterben und Tod 
eine breite Bürgerschaftsbewegung. Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft engagierten sich ehrenamt-
lich, um Sterbende zuhause zu begleiten und die Situation von Sterbenden in Krankenhäusern und Pflegeein-
richtungen zu verbessern. Dabei wurden sie von beiden großen Kirchen personell und finanziell unterstützt. 

1	 Stolberg, Michael „Cura palliativa”. Begriff und Diskussion der palliativen Krankheitsbehandlung in der vormodernen Medizin (ca. 1500–1850) 
Medizinhistorisches Journal Bd. 42, H. 1 (2007), S. 7–29

2	 Holder-Franz: Martina: dass du bis zuletzt leben kannst.‘ Spiritualität und Spiritual Care bei Cicely Saunders, Dies.: Sterben und Leben – Spiritualität 
in der Palliative Care 2018 TVZ
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Sie organisierten sich oft in ökumenischen ausgerichteten Vereinen und kümmerten sich um Menschen jeder 
Religion, Weltanschauung, Kultur oder Nationalität.

In dieser Zeit bekam die internationale Hospizarbeit einen weiteren wichtigen Impuls durch die schweizerisch- 
US-amerikanische Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross3. Sie führte unzählige Interviews mit Sterbenden und 
veröffentlichte diese im Jahr 1969. Erstmals standen so die Sterbenden mit all dem, was ihnen im Sterbeprozess 
wichtig war, im Mittelpunkt. Kübler-Ross Modell der Sterbephasen war lange Jahre Grundlage in der Ausbil-
dung von Hospizmitarbeitenden.

Zwischen 1970 und 1990 entstanden in vielen Ländern stationäre Hospize, z. B. in Aargau, Genf, London und 
Montreal. In Deutschland eröffnet 1986 das erste stationäre Hospiz in Aachen. Außerdem entstanden immer 
neue Hospizgruppen, ehrenamtlich geführt und allein durch Spenden finanziert. Sie nahmen sich den Sterben-
den und deren Angehörigen mit dem Ziel an, die Menschen bei Abschied und Sterben zu begleiten, den Über-
gang aus diesem Leben gut zu gestalten und den Angehörigen in ihrer Trauer beizustehen.

Jede „Bewegung von unten“ gibt sich im Laufe der Zeit übergeordnete Strukturen. Außerdem wurde schnell 
klar, dass Hospizarbeit immer auch Vernetzung braucht, um den sterbenden Menschen und ihren Angehörigen 
mit ihren medizinisch-pflegerischen, sozialpsychologischen und spirituellen Bedürfnissen gerecht zu werden. 
So entstanden aus anfänglich losen Verbünden von Vereinen und Initiativen überregionale Arbeitsgemeinschaf-
ten, die inhaltliche Perspektiven der Hospizarbeit für den Aufbau von Strukturen für ambulante und stationäre 
Hospizarbeit entwickelten, die Integration des Hospizgedankens in bestehende Einrichtungen wie Krankenhäu-
ser und Altenpflegeheime voranbrachten, Kriterien für die Qualifizierung der Hospizarbeit erarbeiteten und die 
Gründung von einheitlichen Interessenvertretungen initiierten.

1992 wurde der Deutsche Hospiz- und Palliativ-Verband e.V. (DHPV) als Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Hos-
piz von 16 Einzelpersonen und 15 Einrichtungen ins Leben gerufen. Heute steht er als Dachverband von 25 
überregionalen Verbänden und Organisationen der Hospiz- und Palliativarbeit für über 1.200 Hospiz- und Pal-
liativdienste und -einrichtungen, in denen sich mehr als 120.000 Menschen ehrenamtlich, bürgerschaftlich und 
hauptamtlich engagieren. Er vertritt die Belange schwerstkranker und sterbender Menschen, ist die bundes-
weite Interessensvertretung der Hospizbewegung sowie der zahlreichen Hospiz -und Palliativeinrichtungen in 
Deutschland. In allen Bundesländern gibt es Hospiz- und Palliativ-Landesverbände. Nicht zuletzt auf Drängen 
der Hospizbewegung gewann auch die Palliativmedizin immer mehr an Bedeutung. 1994 wurde die Deutsche 
Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP) gegründet, und 1996 erschien das erste Lehrbuch der Palliativmedizin 
in deutscher Sprache, das „Curriculum Palliativmedizin“ für Medizinstudenten, Ärzte, Pflegepersonal, Seel-
sorger und Sozialarbeiter. Inzwischen sind auch Lehrstühle für Palliativmedizin eingerichtet worden, nämlich 
zum Beispiel an den Universitäten Bonn, Aachen, Göttingen, Tübingen, Köln, Mainz, Freiburg und München.

Von 1988 an gibt es erste gesetzliche Regelungen zur stationären und ambulanten hospizlichen und palliativme-
dizinischen Versorgung im Sozialgesetzbuch V §39a. Dadurch wird die Hospizarbeit in Gesellschaft und Politik 
stärker wahrgenommen und anerkannt. 2009 beschließt der Bundestag die Finanzierung der ambulanten und 
stationären Hospizarbeit (§39a Abs.1) sowie im § 37bSGB V die Spezialisierte Ambulante Palliativ-Versorgung 
neu. Eine teilweise Finanzierung durch Kranken- und Pflegekassen ist damit möglich. Im selben Jahr wird auch 
die ärztliche Approbationsordnung geändert und die Palliativmedizin als Pflichtfach eingeführt

Seit dem 8. Dezember 2015 gibt es das Hospiz- und Palliativgesetz. Mit ihm wurde die Palliativ-Versorgung 
ausdrücklich Bestandteil der Regelversorgung in der gesetzlichen Krankenversicherung. Es entstanden in allen 
Bundesländern interdisziplinäre Palliativ Care Teams und Hospiz- und Palliativ-Stützpunkte, gefördert durch 
die von der Politik geschaffenen notwendigen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen.

3	 Kübler-Ross: Interviews mit Sterbenden Stuttgart 1969
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Ein weiterer wichtiger Schritt, um die Hospizarbeit in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, ist die Verab-
schiedung der „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen“ im Jahre 2010. An ihrer 
Entstehung waren in einem Zeitraum von fünf Jahren 150 Experten beteiligt. Zahlreiche Organisationen und 
Institutionen aus Gesellschaft und Gesundheitspolitik tragen diese Charta mit. Sie soll eine Orientierung für 
gemeinsame und differenzierte Weiterentwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland geben. 
Im Mittelpunkt stehen die Rechte und Bedürfnisse schwerstkranker und sterbender Menschen.

Inzwischen gibt es in Deutschland (Stand 2019)4

	… 341 Palliativstationen mit2837 Betten, (ca.18% der Krankenhäuser)
	… 284 SAPV Teams,
	… 44 SAPV-Teams für Kinder und Jugendliche,
	… 234 stationäre Hospize mit 2343 Betten,
	… 17 Kinder- und Jugendlichen-Hospize,
	… 11440 ÄrztInnen, mit Zusatzausbildung Palliativmedizin (3% aller ÄrztInnen)
	… 30.000 Pflegende mit Weiterbildung Palliative Care (0,3% aller Pflegenden)
	… Ca. 1,2 Millionen Menschen bedürfen in Deutschland palliativer Versorgung im letzten Lebensjahr.

Der Ausbau der palliativen Versorgung hat auch die Hospizarbeit verändert und manche Menschen befürchten, 
dass sich die von bürgerschaftlichem Engagement getragene Hospizbewegung in einen palliativen Versorgungs-
markt wandelt. Ökonomisierung und Professionalisierung nehmen zu und manche Palliativteams meinen, die 
Hospizarbeit nicht mehr zu benötigen. Die palliative Versorgung macht jedoch keineswegs die hospizliche 
Begleitung überflüssig, denn was die Ehrenamtlichen leisten, kann kein noch so guter Palliativdienst tun: den 
Alltag mit den Kranken und ihren Familie teilen, Zeit haben, einfach da sein und den Schwerkranken als 
Menschen und nicht nur als Patienten wahrnehmen. Die ehrenamtlichen Hospizbegleiterinnen und -begleiter 
vermitteln, dass der Einzelne nicht allein gelassen wird und Teil der Gesellschaft bleibt – als Mensch und nicht 
auf seine Krankheit reduziert. Das heißt: egal wie viel sich in den letzten Jahrzehnten auch verändert hat, das 
Ziel der Hospizbewegung, Menschen in ihrer letzten Lebensphase gut zu begleiten, ist geblieben und neben der 
Frage nach der größtmöglichen Lebensqualität stehen nach wie die Achtung der Würde der Sterbenden und das 
Bestreben, den Übergang aus diesem Leben gut zu gestalten. Gleichzeitig ist es ein Segen für die Betroffenen, 
dass es inzwischen in fast allen Regionen Deutschlands hospizliche Begleitung und palliative Versorgung gibt 
und zwar sowohl im häuslichen Bereich und in Pflegeeinrichtungen durch die spezialisierte ambulante Ver-
sorgung (SAPV) als auch stationär in Hospizen und auf Palliativstationen der Kliniken, und dass überall dort 
Menschen auch hospizlich begleitet werden.

4	 BMFSFJ Broschüre; Letzte Wege - Wenn das Leben Abschied nimmt Magazin zur Hospizarbeit und Palliativversorgung 2019 S.9


